
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2008/2/27 2005/13/0094
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.2008

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §198;

BAO §224 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2004/14/0112 E 18. Oktober 2005 RS 2

Stammrechtssatz

Die Geltendmachung der Haftung setzt nicht voraus, dass die Abgaben vorher "rechtskräftig festgestellt" worden sind

(Hinweis E 30. Oktober 2001, 98/14/0142).
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